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Verantwortung für Würde und Freiheit

Ist es ausreichender Organisationszweck der Polizei, „Garant der Inneren Sicherheit“ zu sein, oder ist es 
notwendig, ein stärker ethisch fundiertes Selbstverständnis zu entwickeln, das die Polizei „als wesentli-
chen Garant der Achtung und des Schutzes von Würde und Freiheitsrechten des Menschen“ versteht? 
Gerhard Schmitt, Leitender Polizeidirektor beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten in Münster, reflektiert, wie sich im Verlauf seiner beruflichen Tätigkeit anhand konkreter 
Grenzerfahrungen ein grundlegend ethisches Verständnis polizeilichen Handelns entwickelt hat.

Ethische Grenzfragen und Lösungsüberlegungen

Hätte mir ein „Weiser“ vor mehr als vier 
Jahrzehnten gesagt, auf was ich mich 
einließe… – würde ich den Beruf des Po-
lizeibeamten dann noch gewählt haben? 
Der Weise hätte vermutlich gesagt: „Du 
wirst Erfahrungen mit Tod, Schmerz, 
Trauer und Angst machen. Dein Beruf 
wird eine tägliche Zumutung sein! 
Und die Zeit wird nicht alle Wunden 
in Dir heilen.“ Geglaubt hätte ich ihm 
wohl nicht. Erst recht nicht, wenn er 
gesagt hätte, dass ich all dies nur dann 
mit geringem psychischen Schaden an 
meiner Seele überstehen könne, wenn 
ich über ein „ethisches Gerüst“ für 
diesen Grenzgang zwischen Normalität 
und Absurdität des beruflichen Alltags 
verfügen würde, wenn er behauptet 
hätte, dass das ethische Gerüst mich 
in Grenzsituationen moralisch stabil 
und dadurch entscheidungssicherer 
machen sowie in besonderer Weise vor 
mir selbst und meinen Emotionen, aber 
auch vor anderen schützen würde.

Zu Berufsbeginn wäre auch unvorstell-
bar gewesen, dass „polizeiliche Sorge 
um meine und der anderen Seelen“ 
einen Sinn vermitteln könnte – trotz 
sinnlosen Handelns bei den vielen 
schicksalhaften, zufälligen oder be-
wusst herbeigeführten „unnatürlichen 
Todesursachen“: bei Verkehrsunfällen 
mit Schwerverletzten oder tödlichem 
Ausgang, bei Tatortaufnahmen, bei 
lebensrettenden Maßnahmen, bei 
Festnahmen und Ingewahrsamnahmen, 
bei Sicherungs- oder Schutzmaßnah-
men, beim Anblick von Menschen, 
die den letzten Atemzug in meinen 
Armen tätigten, bei Toten, deren Bilder 
niemals verschwinden werden, vor 

Letztlich war es zu jener frühen Dienst-
zeit noch nicht eine Polizei-Ethik, die 
mich in künftigen Situationen besonne-
ner handeln ließ, sondern die rechtliche 
Reflexion eigenen Handelns: die Frage 
nach Geeignetheit, Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit des „unmittelbaren 
Zwangs“, während ich die Strafanzeige 
wegen Beleidigung und Widerstands 
gegen Vollstreckungsbeamte fertigte. Es 
hätte genügt, diese Anzeige zu fertigen, 
und nicht zu schlagen. Mit fortschrei-
tendem Berufsleben und einhergehen-
den Fortbildungsmaßnahmen erlang-
ten die respektvolle Behandlung des 
Menschen und dessen Freiheitsschutz 
mehr und mehr Gewicht. Die Bedeu-
tung gelebter Verfassung erschloss sich 
in immer stärker herausfordernden 
Situationen des polizeilichen Einsatzge-
schehens. Die Verfassung wurde zum 
Rettungsanker bei ethischen Konflikt-
lagen. Auch im eigenen beruflichen 
Umfeld wurde mit fortschreitender 
innerer Demokratisierung des Systems 
Polizei deutlich, dass diese sich auch 
nach außen positiv zur „Verfassungspo-
lizei“ entwickelte. Wozu dann noch Po-
lizeiseelsorge und Berufsethik? Reichen 
unsere an der Spitze der Gesetzeshierar-
chie stehende Verfassung und insbe-
sondere die Rechtsprechung unseres 
Bundesverfassungsgerichts nicht aus?

Überzeugende Zweifel statt
zweifelhafter Überzeugungen
Der „ethische Stresstest“ unserer Ver-
fassung mit ihren Grund- und Men-
schenrechten sollte mir (mittlerweile 
in Führungsfunktion als Leiter der 
Spezialeinheiten) an der Bewältigung 

allem aber bei der Ausübung „gerech-
ter Macht im Namen des Gesetzes“.

Fragen und Zweifel angesichts
sinnloser körperlicher Gewalt
Leider gab es keinen „Weisen“, der 
mich zu Beginn meiner Einzeldienster-
fahrung auf jene Festnahmesituation 
vorbereitet hätte, die das eigene sinn-
lose Verhalten aufgezeigt und mich 
vor meiner sinnlos ausgeübten Macht 
gewarnt hätte. Erst als ich Blut an 
meiner rechten Hand sah, hörte ich auf, 
den unter mir liegenden Gewalttäter in 
dessen Gesicht zu schlagen; ein Täter, 
der zuvor mit einem abgeschlagenen 
Bierglas das Gesicht einer Kellnerin 
dauerhaft zerstört, mich als „Nazi“ be-
schimpft und jedes Mal versucht hatte, 
in mein Gesicht zu spucken. Für jede 
weitere Beleidigung drohte ich sofortige 
Kompensation an. Falls er nochmals 
„Nazi“ zu mir sagte, würde ich ihm 
eine Ohrfeige versetzen. Er spuckte und 
sprach das ehrverletzende Wort. Ich tat 
wie angedroht, aber der Täter wieder-
holte seine Sinnlosigkeit. Das Blut in 
meiner Hand schließlich beendete 
meine letztlich ebenso sinnlose Gewalt.

Warum hatte ich nicht beim ersten 
Schlag schon erkannt, dass ich nicht 
als Mensch und Persönlichkeit ge-
meint war, sondern in meiner Rolle 
als Polizist und damit Vertreter des 
von ihm verhassten Systems? Schon 
der erste, gesetzlich möglicherweise 
noch zu rechtfertigende Schlag war 
sinnlos, da dieser „Überzeugungs-
täter“ sein Handeln bis zur eigenen 
Bewusstlosigkeit fortgesetzt hätte.



7

von Geiselnahmen deutlich werden. 
Ich erfuhr, wie stark sich ethische 
Fragen auf der Suche nach taktischen 
und rechtlichen Antworten in den 
Vordergrund stellten, unmittelbar im 
Umgang mit der befohlenen Gewalt, 
mit dem tödlich wirkenden Schuss auf 
den/die Geiselnehmer, begleitet von 
zweifelnden Fragen an die eigenen 
Überzeugungen, die Organisation Poli-
zei, aber auch an den Glauben an Gott.

Die auf die komplexe Lage (Einzeltä-
ter mit Sprengstoff und Schusswaffe, 
20 Geiseln) folgenden 24 Stunden 
waren geprägt von einem Gefühl der 
Euphorie, eine äußerst schwierige 
Geiselnahmelage „erfolgreich“ beendet 
zu haben. Aber ist „Erfolg“ der richti-
ge Terminus, wenn zwar alle Geiseln 
unverletzt befreit werden konnten, aber 
der Täter von uns getötet wurde? Ist es 
Erfolg, wenn die Polizei im Rahmen 
bestehender Ermächtigungsgrundla-
gen und unter Einhaltung des verfas-
sungsrechtlichen Übermaßverbots als 
ultima ratio einen Menschen tötet?

Das Wort „Erfolg“ passt nicht in den 
eigenen und den polizeilichen Werteka-
non. Denn nach der Phase der Euphorie 

grundes Notwehr/Nothilfe, die verfas-
sungsrechtliche Pflicht zur Beachtung 
des Übermaßverbots in die rechtliche 
Bewertung von Staatsanwaltschaft 
und Gericht einf ließen. Aber auch in 
totalitären Systemen existieren solche 
oder ähnliche Prüfkriterien. Worin also 
besteht der Unterschied zwischen einer 
wertorientierten Polizei und einer nicht-
wertorientierten? Woraus rechtfertigt 
sich wertorientiertes legitimes Töten 
gegenüber legitimem Töten aus Staats-
räson? Existiert eine ethisch begründ-
bare Pf licht zur Gewalt oder: Wie kann 
nicht nur rechtlich, sondern vor allem 
moralisch diese tödliche Gewalt staatli-
chen Handelns begründet werden? Was 
ist moralisch vertretbar, was nicht?

Ethik der Verantwortung für die Freiheit 
Auf Fragen der hierarchisch über der 
gesetzlichen stehenden ethischen 
Verantwortbarkeit polizeilichen Han-
delns in geplanter Ausübung tödlicher 
Gewalt gab nicht die eigene Organisa-
tion Hilfe und Antwort, sondern die 
Polizeiseelsorger Nordrhein-Westfalens. 
Im Ergebnis wurde die Wertorien-
tierung der Grundrechte in unserer 
Verfassung sowie in der Europäischen 

kamen weitere, tiefer gehende Zweifel 
auf, die mit der religiösen Sozialisation 
zu tun haben mögen: Was würde ich vor 
Gott sagen, vor dem „Jüngsten Gericht“? 
Todsünde hatte plötzlich eine tiefere 
Bedeutung, da doch nur Gott, der Leben 
schafft, das Recht am Tod besitzt. Wäre 
es zu legitimieren, statt der Alternative 
eines freien Abzugs des Täters mit-
samt seiner Geiseln mit ungewissem 
Ausgang diesen Täter töten zu lassen, 
da keine andere Befreiung der Geiseln 
und Festnahme möglich waren? War 
es erlaubt, den Tod eines Menschen zu 
planen? Rechtlich legitimierte Macht 
erlaubte es. Aber auch Gott? Würde 
Gott dies moralisch legitimieren? Und 
außerdem: Worin besteht der Unter-
schied zwischen einer werteorientierten 
Verfassungspolizei gegenüber einer 
Polizei in einem totalitären Staat, in 
dem die Staatsräson über Menschenle-
ben gestellt wird und selbst ein Drittel 
Verlust an menschlichem Leben noch 
als „Erfolg der Sicherheitsorgane“ 
gepriesen wird? Bei gleichem Aus-
gang der Geiselnahmelage würden die 
Verantwortlichen und Handelnden der 
Polizei von rechtlicher Schuld befreit 
sein. Gewiss, hier bei uns wird, neben 
dem Vorliegen des Rechtfertigungs-
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Menschenrechtskonvention deutlich, 
nachdem deren scheinbare moralische 
und ethische Unbestimmtheit auf das 
„forum internum“, die innere Gewis-
sensfreiheit der polizeilichen Akteure 
heruntergebrochen war. Der schluss-
folgernden Selbstverständlichkeit, dass 
moralisch ein Planen, Entscheiden und 
Handeln, wenn dies beispielsweise 
aus Rache, Hass, Vorteil für die eigene 
Karriere geschieht, nicht vertretbar und 
sich damit nicht ethisch begründen 
lässt, steht die sich aus dem Organisati-
onszweck ableitende Forderung gegen-
über: Einzig der „Schutz bedrohten 
Lebens“ erlaubt als letzte Wahl (ultima 
ratio) den tödlich wirkenden Schuss.

Dieser ethischen Orientierung folgend 
ist es zugleich die Antwort darauf, 
was uns von der Polizei in totalitären 
Systemen unterscheidet. Die politisch 
global geäußerte Definition: „Polizei 
als Garant der Inneren Sicherheit“ 
stellt uns jedoch in eine Reihe mit 
Polizeiorganisationen in totalitären 
Systemen. Möchten wir das? Oder 
sollten wir uns nicht auf die sich aus 
der Würde des Menschen ableitenden 
und konkretisierenden Grundrechte, 

vorrangig die Freiheitsrechte, fokussie-
ren und damit den Zweck der Organi-
sation auch polizei-ethisch begründen: 
„Polizei als wesentlicher Garant der 
Achtung und des Schutzes von Würde 
und Freiheitsrechten des Menschen“.

Dies impliziert das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, Meinungs- und 
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, 
um nur die wesentlichen Schutzpflich-
ten einer wertorientierten Polizei zu 
benennen. Menschen, die in Angst 
leben, sind unfrei. Demnach darf nicht 
allein die so genannte „objektive Sicher-
heitslage“ das strategische und operative 
Handeln der Polizei steuern, sondern 
gleichwertig die subjektiv empfundene 
Sicherheit der Menschen. Nicht nur das 
angstfreie Betreten von Räumen oder 
Gebieten im urbanen Raum oder die 
Angst vor rassistisch begründeter Ge-
walt zählen hierzu, sondern auch andere 
Formen deliktsbezogener Ängste, damit 
Polizei der ethisch oder einfacher: der 
human verpf lichtenden Erwartung der 
Menschen an ihre Polizei gerecht wird. 
Entscheidendes Erfolgskriterium wäre 
das Vertrauen in die Polizei, erfolgs-

kritischer Faktor aber wären die Opfer 
von Unsicherheit und Angst in den 
strategischen Handlungsfeldern „Ein-
satzbewältigung im täglichen Dienst 
sowie in Sonderlagen“, in der Krimi-
nalitäts- und Verkehrsunfallbekämp-
fung. Dem Gedanken der ethischen 
Orientierung der Organisation Polizei 
folgend, stünde die Anzahl der Opfer in 
Kriminalität und Verkehr im primären 
Fokus, sekundär die der Täter. Erfolgs-
entscheidend, und damit dem primären 
Organisationszweck gerecht werdend, 
wäre die Orientierung der Polizei an der 
Senkung der Opferzahlen, nicht allein 
an der Aufklärungsquote, der Höhe 
und Anzahl der Kriminalitätsdelikte.

Die vorgeschlagene organisationsethi-
sche Symbiose erlangte ihre Reife durch 
die Erfahrungen in einem Auslands-
einsatz (Kosovo, 2002). Nirgends 
wurde sichtbarer, dass Polizei den 
Regeln zur Kontrolle ihrer Macht so 
weit entzogen ist, nach außen durch 
eine schwache Presse und eine sich erst 
entwickelnde Justiz, nach innen durch 
fehlende Personalvertretung sowie 
eine multikulturelle Polizeikultur.

Mehr als 40 Nationen entsandten ihre 
Polizeikräfte. Die Erkenntnis, dass 
ein gemeinsames Menschenbild das 
Fundament für eine „universale Werte-
kultur“ darstellt, dass gemeinsame 
ethische Werte durch die UN-Charta 
zwar gegeben sind, aber nicht gelebt 
werden, machte deutlich, dass nur eine 
dem ethischen Zweck verpflichtete wert-
orientierte Polizei Fortschritte würde 
erzielen können. Fortschritte in einem 
Land, das Krieg erlebte, und in dem Ge-
walt sich fortsetzte, konnten nur dann 
erreicht werden, wenn ein gemeinsames 
ethisch fundiertes Verständnis über 
Fortschritt erzielt würde, denn Fort-
schritt ist nur jener, der dem Menschli-
chen dient. Dieses Menschliche drückt 
sich in einer Organisationsethik aus, 
die den Zweck der Polizei über den des 
„Garanten der Inneren Sicherheit“ hebt, 
Organisation mit Ethik vereint zu einer 
„Polizei als wesentlicher Garant der 
Achtung und des Schutzes von Würde 
und Freiheitsrechten des Menschen“.
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Ethik der Verantwortung
für die Gerechtigkeit 
Der Logik eines auf die Würde und 
Freiheit gerichteten Organisations-
zwecks sollte in der Polizei der Wert 
der Gerechtigkeit folgen, jener Wert, 
der die meisten Menschen den Po-
lizeiberuf hat ergreifen lassen.

Das täglich erlebte Dilemma der Un-
gerechtigkeit verändert die Werteskala 
von Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten. Seien es die subjektiv als 
ungerecht empfundenen Sanktionen 
seitens der „Dritten Gewalt“ (Justiz), 
seien es die ausbleibende Verurteilung 
der Vergewaltiger, der Drogendealer, 
der Körperverletzer, der Landfriedens-
brecher, der Mörder, der wiederholt 
Festgenommenen, aber von der Jus-
tiz wieder auf freien Fuß Gesetzten, 
niemand scheint auf die Realität und 
ihre Gefahren für das individuell po-
lizeiethisch verantwortliche Handeln 
aufmerksam zu machen. Gefährlich 
wäre jede Entwicklung, die durch 
falsche Gerechtigkeitserwartungen an 
das Recht eine Polizeikultur entstehen 
ließe, die beim ersten Einschreiten die 
„gerechte Strafe“ schon vorwegnimmt, 
die sich über das Formale von Recht 
und Gesetz hinwegsetzen, eigene „Re-
geln“ der Gerechtigkeit schaffen würde.

Hinzu kommt die Mitwirkung an 
gesellschaftlich-staatlich, materiell-
rechtlich bedingter Ungerechtigkeit. 
Wenn Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten 
härter sanktioniert werden als Eingriffe 
in das subjektive Wohlbefinden oder 
die körperliche Integrität eines Men-
schen, stellt sich die ethische Frage der 
von der Polizei praktizierten Gerech-
tigkeit. Darf sie bei diesem Ungleich-
gewicht der Sanktionen aus ethischen 
Gründen überhaupt noch verdeckte 
Geschwindigkeitsüberwachung an 
Orten betreiben, die keine potenziell 
gefährlichen Orte der Verkehrsopferwer-
dung darstellen? Wie begründe ich vor 
dem Hintergrund meines Diensteides 
– in Bezug auf auszuübende Gerech-
tigkeit gegenüber jedermann – diesen 
Rechtspositivismus, dass allein die 
Verletzung normativen Rechts mich 
zur Verfolgung/Repression berechtigt?  

Auch die gelebte Ethik innerhalb der 
Organisation entscheidet weitestgehend 
darüber, ob wir eine der Würde und 
Freiheit verpf lichtete Polizei haben. 
Das Menschenbild der Vorgesetzten ist 
letztlich das entscheidende Moment da-
für, ob die Nachgeordneten die weithin 
vorhandenen und ethisch-moralisch 
besetzten „Leitlinien“, „Leitbilder“, 
„Führungsgrundsätze“ in die tägliche 
Polizeiarbeit umsetzen oder nicht. 
Gleichwohl bleiben Konflikte, wie etwa 
die empfundene Ungerechtigkeit durch 
Vorgesetzte bei Beurteilungen oder 
Beförderungen, bei Aufgabenzuwei-
sungen und Verantwortungspflichten, 
die eine Versuchung für die moralische 
Stabilität der Betroffenen innerhalb der 
Polizei darstellen. Gewiss bedeutet dies 
eine Gratwanderung für die Polizei-
seelsorge. Würden jedoch die Facetten 
der „Inneren Führung“ differenziert 
aufgegriffen, könnte im Sinne einer 
zu festigenden Polizei-Ethik zwischen 
„systembedingter“ und individueller 
Ungerechtigkeit unterschieden werden. 
Bis heute gibt es leider immer noch 
keine verfasste „Polizei-Ethik“, „Poli-
zei-Philosophie“ oder eine polizeiliche 
„Ethik-Kommission“, die Antworten 
auf diese und andere Fragestellungen 
geben könnten, die die Rolle der Polizei 
im wertorientierten, demokratischen 
Rechtsstaat auf ethischer Ebene nach 
außen wie nach innen definieren würde.

Professionalität und Mitgefühl 
Könnte man den Weisen ersetzen durch 
„Polizeiseelsorge“, die auf die vielen 
täglich wiederkehrenden moralischen 
Konflikte im Beruf vorbereitet, auf die 
Ausübung von Gewalt durch auf die 
Person der Polizeibeamtin oder des 
Polizeibeamten übertragene Macht, auf 
die persönliche und der Organisation 
zurechenbare Verantwortung in Ausü-
bung des Monopols staatlicher Gewalt?

Um es vorwegzunehmen: Ja, unbedingt, 
weil unverzichtbar. Erst recht in einer 
Zeit, in der polizeilicher Professio-
nalismus mit spürbarem Hang zum 
Rechtspositivismus das menschliche 
Mitgefühl immer mehr vermissen zu 
lassen scheint. Tatorte der Kriminalität 

und im Verkehr werden heute immer 
professioneller analysiert, abgearbeitet, 
ohne dass wir immer unser Mitgefühl 
als Mensch in der Polizei mit dem 
Menschen als Opfer zeigen, uns um 
dessen Hilf losigkeit wirksam – ins-
besondere mitfühlend – kümmern. 

„Sorge um die Seele“ muss immer 
wieder aufs Neue angestoßen werden, 
damit jede Polizeibeamtin und jeder 
Polizeibeamte „weise“ handelt, also 
das Leid sieht, das Leid versteht, ohne 
dabei selbst depressiv zu werden, und 
zugleich das selbst erzeugte „Leid“ zu 
verantworten lernt. Professionalität 
und Mitgefühl sind eben kein Wi-
derspruch. Mitgefühl ist Bestandteil 
professionellen polizeilichen Handelns.

Völlig ratlos hätte ich den Weisen an-
geschaut, hätte er mir gesagt, dass ich 
mit zunehmender Berufs- und Lebens-
erfahrung zur Erkenntnis gelänge, dass 
doch eigentlich jede Polizeibeamtin 
und jeder Polizeibeamte durch „Sor-
ge, das Sich-Kümmern um die Seele“ 
der anderen, wie der eigenen, eine 
„Polizeiseelsorgerin“ oder ein „Polizei-
seelsorger“ gegenüber den Menschen 
ist, in deren Grundrechte ich eingreife, 
gegenüber Opfern, gegenüber Kollegen, 
Vorgesetzten, Nachgeordneten. Letztlich 
um dieser Erkenntnis willen bedarf 
es weiser Polizeiseelsorger, als Trainer 
des Humanen, als Coach und immer 
wieder jene Impulse Setzende, als 
jemand, der mit uns auf dem Weg ist. 

Gerhard Schmitt

Leitender Polizeidirektor im

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 

Personalangelegenheiten NRW in Münster

gerhard.schmitt@polizei.nrw.de
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Themenschwerpunkt
Lernen von der Weltkirche

Personalien
Joana Reppenhorst

Ab 1. August 2011 arbeitet Joana Rep-

penhorst (26) als Referentin für welt-

kirchliche Auslandsdienste im Referat 

Weltkirche mit. Die Religionspädagogin 

aus Senden ist verantwortlich für die 

Auswahl, Vorbereitung und Beglei-

tung von neuen Freiwilligen, die einen 

weltkirchlichen Freiwilligendienst 

anstreben. Nach dem Abitur war sie 

17 Monate als Missionarin auf Zeit in 

Mexiko. Während des Studiums absol-

vierte sie ein Semester in Rom mit dem 

Schwerpunkt Migration. Nach ihrem 

Bachelorabschluss im Juli 2010 schloss 

sich ein berufspraktisches Jahr in der 

Gemeinde St. Felizitas in Lüdinghau-

sen an, das sie im Sommer beendet.

Markus Wonka

Dr. Markus Wonka übernimmt

ab 1. Oktober 2011 die Leitung der 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

im Bistum Münster. Er tritt damit die 

Nachfolge von Norbert Wilbertz an, der 

zum 30. September 2011 nach 24-jähri-

ger Leitungstätigkeit in den Ruhestand 

wechselt. Dr. Wonka ist Diplomtheologe 

und Diplompsychologe und hat seine 

Dissertation im Fach Moraltheologie 

zum Thema „Vom Ethos gelingender 

Liebe in christlicher Ehe“ geschrieben. 

Er leitet zur Zeit die Ehe-, Familien- und 

Lebensberatungsstelle Neu-Ulm im Bis-

tum Augsburg. Dr. Wonka ist 38 Jahre 

alt, verheiratet und Vater zweier Kinder.
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Internet

www.bistum-muenster.de/
polizeiseelsorge
Die Seite der Polizeiseelsorge im 
Bistum Münster beschreibt Schwer-
punkte und Veranstaltungen. Aus-
gewählte Links geben eine Übersicht 
zu übergeordeneten Institutionen, wo 
weitere Informationen erhältlich sind. 
Kontaktdaten zu den Polizeiseelsor-
gern runden den Internetauftritt ab.

www.nordrhein-westfalen.
polizeiseelsorge.org
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Ka-
tholische Polizeiseelsorge bietet mit 
ihrer Homepage eine Übersicht zu den 
Dienststellen der Polizeiseelsorge im 
Bundesgebiet. Die jeweiligen Landes-
seiten ermöglichen einen schnellen 
Kontakt zu den vor Ort tätigen Seel-
sorgern und verweisen auf weitere 
Informationsmöglichkeiten bei den 
Internetauftritten der Diözesen. 

www.bayerische-polizeiseelsorge.de
Die bayerische Polizeiseelsorge setzt 
auch im Bereich des Internetauftritts 
auf ökumenische Zusammenarbeit. 
Die Polizeiseelsorge in Bayern ist ein 
Dienst der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern und der sieben baye-
rischen Diözesen für die etwa 40 000 
Bediensteten der Polizei in Bayern.

Die nächste Ausgabe von  
Unsere Seelsorge 
erscheint im September 2012 
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Telefonseelsorge

Ausstellungen

„Villa ten Hompel“ in Münster
Der heutige Geschichtsort „Villa ten 
Hompel“ in Münster – ehemalige 
Fabrikantenvilla, Sitz der Ordnungs-
polizei im Nationalsozialismus und 
Dezernat für Wiedergutmachung im 
Nachkriegsdeutschland – ist mehr 
als ein Museum. Heute bietet sie als 
„didaktische Schnittstelle“ Raum für 
die Auseinandersetzung mit histori-
schen und aktuellen Themen zwischen 
Erinnerungskultur und Demokratie-
förderung am authentischen Ort.
www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel/ 

geschichtsort.html

Menschenrechtsbildung in der Polizei
Die Gedenkstätte im früheren natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager 
Neuengamme entwickelt und fördert in 
Kooperation mit der Stiftung „Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft“ Se-
minare für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Polizei, Justiz und staatlicher 
Verwaltung, die historisches Lernen 
und Menschenrechtsbildung miteinan-
der in Beziehung setzen. Projektpartner 
sind die Hochschule der Polizei Ham-
burg, die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (Public Management 
Department), die Verwaltungsschule 
der Stadt Hamburg und das Strafvoll-
zugsamt der Hamburger Justizbehörde. 
www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de

„Grenzgang“ am
Landesamt der Polizei NRW
Mit dem „Grenzgang“ stellt sich das 
Landesamt der „Königsdisziplin“ in 
der Aus- und Fortbildung der Polizei: 
der Frage nach den Zusammenhängen 
von Denken und Fühlen auf der einen 
und dem sich anschließenden Handeln 
auf der anderen Seite. Die vier inter-
aktiv gestalteten Ausstellungsräume 
sind nach Absprache auch für weitere 
Einzelpersonen und Gruppen geöffnet.
Kontakt: Franz-Josef Gödeke,

Telefon: 02592 68-330

grenzgang.lafp@polizei.nrw.de
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